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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Dienstberatung OB 23.10.2023 nicht öffentlich Vorberatung 

Ausschuss für öffentliche Ordnung, 

Sicherheit, Ortsteile und Ehrenamt 

30.11.2023 öffentlich Vorberatung 

Stadtrat 13.12.2023 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

 

Die Neufassung der Satzung über die Freiwillige Feuerwehr der Landeshauptstadt Erfurt wird 

gemäß Anlage 1 beschlossen.  

 

 

23.10.2023, gez. i.V. Hofmann-Domke 
Datum, Unterschrift 

 

  

 

03 Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und 

Katastrophenschutz 

   Der Oberbürgermeister 

Titel der Drucksache: 

Neufassung der "Satzung über die Freiwillige 

Feuerwehr Erfurt" 

 

Drucksache 1645/23 
 

Stadtrat 

Entscheidungsvorlage 

 

öffentlich 
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Nachhaltigkeitscontrolling x Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling x Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen x Nein 
 

Ja → Nutzen/Einsparung x Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt x Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2023 2024 2025 2026 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

x Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

Anlage 1 - Satzung über die Freiwillige Feuerwehr der Landeshauptstadt Erfurt 

Anlage 2 - Übersicht der Änderungen alt/neu   

 

 

 

Sachverhalt 

Aufgrund zwischenzeitlich veränderter rechtlicher, organisatorischer und struktureller Rahmen-

bedingungen entspricht die Satzung über die Freiwillige Feuerwehr der Landeshauptstadt Erfurt 

vom 27. Februar 2009 (Beschluss Nr. 001047/08  3.009) nicht mehr hinreichend den 

abzubildenden Gegebenheiten. Dem daraus resultierenden Aktualisierungsbedarf wird mit 

beigefügtem Neuentwurf Rechnung getragen, der in enger Zusammenarbeit des Amtes 37 mit 

dem Stadtfeuerwehrwart sowie weiteren Führungskräften der Freiwilligen Feuerwehr Erfurt und 

dem Stadtfeuerwehrverband entstand. 

Darüber hinaus wird mit der neuen Satzung der Wasserwehrdienst entsprechend §55 Thüringer 

Wassergesetz in der Landeshauptstadt Erfurt eingeführt. Mit Unterstützung des Umwelt- und 

Naturschutzamtes konnte der notwendige Regelungsbedarf in die Satzung der Freiwilligen 

Feuerwehr eingearbeitet werden. Somit wurde die Grundlage geschaffen, den Wasserwehrdienst 

als Fachgruppe in der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr zu integrieren und somit keine parallele 

Organisationsform im Rahmen der Abwehr von „Wassergefahren“ aufbauen zu müssen.  

 

m Vorfeld der Vorlagenerstellung wurden bereits Vorprüfung durch das Rechtsamt sowie durch 

das Landesverwaltungsamt durchgeführt. Die entsprechenden Hinweise wurden in den 

vorliegenden Entwurf eingearbeitet  
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